Anfrage:

Mehrere Tourismusverbände schließen sich zu einer Werbegemeinschaft zusammen. Die Tourismusverbände liefern einen Werbekostenbeitrag an einen Tourismusverband ab. Auf den Rechnungen werden die Leistungen detailliert angeführt. Wie sind diese Beiträge umsatzsteuerlich zu behandeln?

Tourismusverbände sind nur im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art und ihrer land- und forstwirtschaftlichen Betriebe unternehmerisch tätig (§ 2 Abs 3 UStG).
Gemäß Umsatzsteuerrichtlinien sind die Werbetätigkeiten der Tourismusverbände unternehmerisch, wenn die Umsätze aus dieser Tätigkeit die für die Annahme eines Betriebes gewerblicher Art erforderliche 2.900 € - Grenze übersteigen.
Die Tourismusverbände können also im Fall einer

· selbständigen

· nachhaltigen Tätigkeit

· zur Erzielung von Einnahmen

Unternehmer im Sinne des § 2 UStG sein. Anders als in der Körperschafsteuer, wo jeder einzelne Betrieb gewerblicher Art selbständiges Körperschaftsteuersubjekt ist, umfasst das Unternehmen eines Tourismusverbandes seine gesamte unternehmerische Tätigkeit. Daher ist umsatzsteuerlicher Unternehmer nicht der einzelne Betrieb gewerblicher Art, sondern der Tourismusverband als solcher.
Werden nun von einem Tourismusverband Werbe- bzw. Marketingleistungen erbracht, und an weitere Tourismusverbände der Werbegemeinschaft weiterverrechnet, handelt es sich hierbei um steuerbare und grundsätzlich auch steuerpflichtige Umsätze.

Die Tourismusverbände der Werbegemeinschaft können als Leistungsempfänger bei vorliegen aller umsatzsteuerrechtlichen Voraussetzungen, wie ordnungsgemäße Rechnung, kein Ausschluss vom Vorsteuerabzug usw., die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend machen, sofern sie selbst Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuergesetztes sind, also Vorhandensein einer Steuernummer, einer UID-Nummer und kein Kleinunternehmer.

Zum unternehmerischen Bereich zählen bzw. zum Vorsteuerabzug berechtigen demnach laut Umsatzsteuerrichtlinien:

· Druckwerke, wie Prospekte, Plakate, Aufkleber, Zimmernachweise, Ortspläne, Wanderausweise, Gästekarten, Veranstaltungskalender, Filme und Fotos; 

· Gästeinformationssysteme, wie Panoramakamera, Informator, TIS (Tourismus Informationssystem); 

· Einschaltungen in den Medien, wie Annoncen, Radio- und TV-Spots; 

· überregionale Werbemaßnahmen, wie Beiträge an Werbegemeinschaften, Sachaufwand für Werbung, Werbereisen, Vergabe von Werbeartikeln, Gästeehrungen, Repräsentationen, Gastgeschenke, Freiaufenthalte, Journalistenbetreuung; 

· Veranstaltungen des Tourismusverbandes, wie Heimatabende und Tanz-veranstaltungen, geführte Wanderungen, Gästeschirennen, Konzertveranstaltungen (Platzkonzerte), Dia- und Filmvorträge, Schlechtwetterprogramm, kulturelle Veranstaltungen. 

Quelle:

Umsatzsteuerrichtlinien 2000, Randziffer 272 und 273
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Betrieb gewerblicher Art: Die unentgeltliche Überlassung eines Betriebes gewerblicher Art, mit dem Zweck, der Gemeinde Kosten zu ersparen, stellt keinen Betrieb gewerblicher Art dar (VwGH 4.11.1998, 97/13/0133).

Maut-Vignette: Die Duldung der Benützung der Bundesautobahnen und Bundesschnellstraßen gegen Entgelt stellt eine unternehmerische Tätigkeit des Bundes im Sinne des § 2 Abs. 3 UStG 1994 dar.

Regenwasser: Eine Kanalisationsanlage stellt unabhängig davon, in wie vielen Kreisen sie geführt wird, einen einheitlichen Betrieb dar. Wenn das Regenwasser aus den im Ortsbereich der Gemeinde gelegenen öffentlichen Straßen und Plätzen in die Kanalisationsanlage geleitet wird, liegt ein Tatbestand für den Eigenverbrauch nicht vor, wenn die Kanalisationsanlage in erster Linie dazu dient, gegen Entgelt Spülwasser und Abfälle zu beseitigen.

Tourismusverbände: Die Werbetätigkeit der Tourismusverbände und Fremdenverkehrsvereine ist unternehmerisch, wenn die Umsätze aus dieser Tätigkeit die für die Annahme eines Betriebes gewerblicher Art erforderliche 2.900 Euro - Grenze übersteigen.
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Zwecks gleicher Behandlung von Tourismusverbänden, Fremdenverkehrsvereinen und Tourismusgemeinden sind Werbetätigkeiten im Zusammenhang mit der Tourismuswerbung nur insoweit unternehmerisch, als diese unmittelbar der Werbung für den Tourismus zuzuordnen sind und die Umsätze aus dieser Tätigkeit die für die Annahme eines Betriebes gewerblicher Art erforderliche 2.900 Euro - Grenze pro Jahr übersteigen (wobei bei der Ermittlung der 2.900 Euro - Grenze die als nicht umsatzsteuerbare Zuschüsse geltenden Zahlungen aus der Aufenthaltsabgabe an die Tourismusverbände bzw. Fremdenverkehrsvereine außer Ansatz bleiben).

Zum unternehmerischen Bereich zählen bzw. zum Vorsteuerabzug berechtigen demnach:

· Druckwerke, wie Prospekte, Plakate, Aufkleber, Zimmernachweise, Ortspläne, Wanderausweise, Gästekarten, Veranstaltungskalender, Filme und Fotos; 

· Gästeinformationssysteme, wie Panoramakamera, Informator, TIS (Tourismus Informationssystem); 

· Einschaltungen in den Medien, wie Annoncen, Radio- und TV-Spots; 

· überregionale Werbemaßnahmen, wie Beiträge an Werbegemeinschaften, Sachaufwand für Werbung, Werbereisen, Vergabe von Werbeartikeln, Gästeehrungen, Repräsentationen, Gastgeschenke, Freiaufenthalte, Journalistenbetreuung; 

· Veranstaltungen des Tourismusverbandes, wie Heimatabende und Tanz-veranstaltungen, geführte Wanderungen, Gästeschirennen, Konzertveranstaltungen (Platzkonzerte), Dia- und Filmvorträge, Schlechtwetterprogramm, kulturelle Veranstaltungen. 

Vorsteuern im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Ortsgestaltung oder Infrastrukturmaßnahmen sind demgegenüber - soweit diese unentgeltlich erfolgen und damit keinem Betrieb gewerblicher Art im Sinne des § 2 Abs. 3 UStG 1994 zuzuordnen sind - ab 1. Jänner 2001 nicht mehr abzugsfähig.

Darunter fallen im Wesentlichen:

· Ortsgestaltungen, wie Wege, Markierungen, Panoramatafeln, Bänke, Ortsverschönerung und Blumenschmuck; 

· Errichtung und Betrieb infrastruktureller Einrichtungen, wie Tourismusbüro, Eislaufplatz, Langlaufloipen, Rodelbahn, Schibus, Minigolf, Radwege, Kinderspielplatz, Fahrradverleih, Gästekindergarten, Funpark. 

Ob ein Betrieb gewerblicher Art vorliegt oder nicht, ist für jeden Betrieb gesondert zu prüfen. Eine Zusammenfassung mehrerer Einrichtungen zu einem einheitlichen Betrieb ist nur dann anzuerkennen, wenn nach dem Gesamtbild der Verhältnisse objektiv zwischen den verschiedenen Betätigungen eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung besteht (wirtschaftliche, personelle, finanzielle oder organisatorische Verknüpfung - VwGH 28.10.1997, 93/14/0224).

Hinsichtlich der Aufteilung von Vorsteuern, die sowohl den unternehmerischen als auch den nichtunternehmerischen Bereich eines Tourismusverbandes betreffen (gemischt genutzte Wirtschaftsgüter), können aus Vereinfachungsgründen aufgrund von Erfahrungssätzen pauschal 20% dem nichtunternehmerischen Bereich "Ortsgestaltung und Infrastruktur" und 80% dem unternehmerischen Bereich "unmittelbare Werbung" zugeordnet werden. Dem jeweiligen Verband bleibt es jedoch unbenommen, die tatsächliche unternehmerische Verwendung der gemischt genutzten Wirtschaftsgüter nachzuweisen, wobei die Aufteilung nach der zeitlichen Inanspruchnahme der Wirtschaftsgüter sich als eine geeignete Methode anbietet.

